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Artikel 1 
Elfte Änderung der Corona-LVO M-V1

Die Corona-LVO M-V vom 28. November 2020 (GVOBl. M-V  
S. 1158), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. März 
2021 (GVOBl. M-V S. 258) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Kontaktbeschränkungen, Bewertung  

der infektiologischen Lage“.

b) Absatz 1a wird gestrichen.

c) In Absatz 2 wird folgender Satz 4 eingefügt:

 „Im Rahmen der Beförderung in einem privaten Fahrzeug 
haben Mitfahrer, sofern sie nicht dem Hausstand des Fahr-
zeugführers angehören, eine medizinische Gesichtsmaske 
(zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atem-
schutzmaske (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmas-
ken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fas-
sung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen.“

d) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt: 

 „Dies gilt insbesondere auch während des bevorstehenden 
Osterfestes in der Zeit vom 1. bis 6. April 2021.“ 

e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4) Soweit in dieser Verordnung Regelungen an die Er-
mittlung von Schwellenwerten anknüpfen, ist diese Fest-
stellung in eine Gesamtbewertung der Infektions- und der 
epidemiologischen Lage einzubeziehen.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Geschlossene Verkaufsstellen des Einzelhandels können 
für den Einkauf nach Terminvereinbarung für solche Kun-
dinnen oder Kunden geöffnet werden, die über ein tages-
aktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-
Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn dieser 

vor maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und noch 
geeignet ist, den Nachweis über das Nichtvorliegen einer 
Infektion zu führen.“

b) Absatz 1a wird gestrichen.

c) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

 „Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen ist nur für 
solche Kundinnen oder Kunden zulässig, die über ein ta-
gesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbst-
test-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn 
dieser vor maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und 
noch geeignet ist, den Nachweis über das Nichtvorliegen 
einer Infektion zu führen.“

d) In Absatz 8 wird folgender Satz 2 angefügt:

 „Der Besuch ist nur für solche Besucherinnen und Besu-
cher zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives CO-
VID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; ta-
gesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 24 Stun-
den vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den 
Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu füh-
ren.“

e) Absatz 8a wird gestrichen.

f) In Absatz 9 werden die Wörter „nach Terminvereinba-
rung“ gestrichen. 

g) Absatz 9a wird gestrichen.

h) Absatz 21a wird gestrichen.

i) In Absatz 25 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

 „Eine Inanspruchnahme ist nur für solche Personen zu-
lässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-
19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktu-
ell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 24 Stunden vor-
genommen wurde und noch geeignet ist, den Nachweis 
über das Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“

j) In Absatz 29 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

 „Der Besuch der Veranstaltungen ist nur für solche Perso-
nen zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives CO-
VID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; ta-
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gesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 24 Stun-
den vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den 
Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu füh-
ren.“

k) Absatz 29a wird gestrichen.

3. In § 4 wird folgender Satz 4 angefügt:

 „Die zulässige Beherbergung ist nur für solche Personen zu-
lässig, die bei der Anreise über ein tagesaktuelles negatives 
COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; ta-
gesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 24 Stunden 
vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den Nachweis 
über das Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“

4. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

 „Die Teilnahme an den vorgenannten Veranstaltungen und 
Versammlungen ist nur für solche Personen zulässig, die 
über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- 
oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein 
Test, wenn dieser vor maximal 24 Stunden vorgenommen 
wurde und noch geeignet ist, den Nachweis über das 
Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“

b) In Absatz 8 wird Satz 4 gestrichen.

5. § 10 Satz 3 wird wie folgt gefasst und Satz 4 wird wie folgt 
angefügt:

 „Soweit in dieser Verordnung Schnelltest- oder Selbsttester-
fordernisse geregelt sind, gelten diese, mit Ausnahme der in  
§ 2 Absatz 3 geregelten Betriebe, ab dem 6. April 2021; für die 
in § 2 Absatz 3 geregelten Betriebe gelten diese Schnelltest- 
oder Selbsttesterfordernisse ab dem 31. März 2021. In der 
Hansestadt Rostock gelten diese Schnelltest- oder Selbsttest-
erfordernisse abweichend von Satz 3 ab 10. April 2021.“

6. § 11 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen Pflichten aus § 1 Absatz 1 Sätze 2 und 7 und 
Absatz 2 Satz 3 und 4, § 2 Absatz 1 Sätze 1, 5 und 6, Absatz 2 
Sätze 1 und 3, Absatz 3 Satz 1, Absätze 4 bis 7, Absatz 8 Satz 1, 
Absatz 9 bis 20, Absatz 21 Sätze 1 und 4, Absatz 22 Satz 2, 
Absätze 23 und 24, Absatz 25 Satz 1, Absätze 26 bis 28, Ab-
satz 29 Sätze 1 und 4, Absatz 30, § 3 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 
und Absatz 3 Sätze 2 und 3, § 4 Sätze 1 und 2, § 5 Absätze 1 
Satz 1 und Absatz 12, § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3, § 7 
und § 8 Absatz 1, Absatz 2 Sätze 5, 9 und 10, Absatz 3 Satz 1, 
Absatz 3a, Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 4, Absatz 6 Sätze 2 
und 3, Absatz 8 Sätze 1 und 4 und Absatz 9 Sätze 1 und 3 
verstößt. Satz 1 gilt auch bei Zuwiderhandlungen gegen voll-
ziehbare Anordnungen aufgrund dieser Verordnung.“

7. In § 12 werden die Absätze 6 und 7 gestrichen. 

8. § 13 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 13 
Weitergehende Anordnungen, Maßnahmen  

bei Überschreitung des Risikowerts

 (1) Die zuständigen Behörden sind berechtigt, in Abhängig-
keit vom jeweiligen Infektionsgeschehen weitergehende in-
fektionsschutzrechtliche Maßnahmen zu treffen. Dies gilt 
insbesondere unter Gesamtbewertung der Infektionslage auch 
für Ausgangsbeschränkungen, Bewegungsradiusbegrenzun-
gen, Zugangsbeschränkungen und Einreiseverbote für Ge-
meinden, Ämter oder andere regional abgrenzbare Gebiete 
innerhalb eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt, in denen 
die Zahl von 100 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 der letzten 
sieben Tage je 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen überschritten wird. Dabei ist der Erlass des Minis-
teriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit zur MV-Coro-
na-Ampel in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten.

 (2) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 
Zahl von 100 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 der letzten 
sieben Tage je 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen überschritten und ist dies auf ein diffuses, nicht auf 
lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen zurückzu-
führen, gilt für diesen Landkreis oder diese kreisfreie Stadt, 
unter Umständen auch räumlich begrenzt, abweichend von 
den entsprechenden bereichsspezifischen Regelungen dieser 
Verordnung, dass das Verlassen der Unterkunft, beziehungs-
weise des Grundstückes, auf dem sich die Unterkunft befin-
det, von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens untersagt ist, sofern 
kein triftiger Grund vorliegt. Triftige Gründe sind insbeson-
dere:

a) die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben, Kindes-
wohl und Eigentum (z. B. Krankentransport);

b) die Ausübung beruflicher Tätigkeiten und ehrenamtlicher 
Tätigkeiten sowie zur Sicherstellung der Versorgung in 
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens oder 
zur Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben;

c) der Besuch von Hochschule und Schule und von Einrich-
tungen der Kindertagesbetreuung, Einrichtungen und 
Diensten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderungen, teilstationären Einrichtungen gemäß § 71 
Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von Schu-
lungen zur Pandemiebekämpfung, zur unmittelbaren Vor-
bereitung und Durchführung von unaufschiebbaren Prü-
fungen im Bereich der berufsbezogenen, schulischen oder 
akademischen Aus- und Fortbildung, von Einrichtungen 
zur Durchführung von Pflegekursen;

d) die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, ein-
schließlich Brief- und Versandhandel;

e) notwendige Versorgungsgänge für die Gegenstände des 
täglichen Bedarfs und der Grundversorgung; 

f) Fahrten von Feuerwehr-, Rettungs-, Katastrophenschutz- 
oder Einsatzkräften zum jeweiligen Stützpunkt oder Ein-
satzort;
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g) die Inanspruchnahme medizinischer und psychosozialer 
Versorgungsleistungen sowie der Besuch Angehöriger der 
Heil- und Gesundheitsfachberufe, soweit dies medizi-
nisch erforderlich ist oder im Rahmen einer dringend er-
forderlichen seelsorgerischen Betreuung;

h) der notwendige Besuch bei der Kernfamilie, hilfsbedürfti-
gen Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschrän-
kungen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangs-
rechts im jeweiligen privaten Bereich, die Begleitung von 
unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, 
die Begleitung Sterbender;

i) veterinärmedizinische und seuchenprophylaktische Maß-
nahmen (insbesondere die Jagd zur Prävention und Be-
kämpfung der Afrikanischen Schweinepest und anderer 
Tierseuchen), unabdingbare Handlungen zur Versorgung 
von Tieren;

j) die Teilnahme an Zusammenkünften des Landtages, der 
Landesregierung und der kommunalen Vertretungskörper-
schaften sowie der Teilnahme an Terminen der Behörden, 
Gerichte, Staatsanwaltschaften oder anderer Stellen, die 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Dazu gehört auch die 
Teilnahme an öffentlichen Gerichtsverhandlungen und die 
Wahrnehmung von Terminen kommunaler Gremien sowie 
von deren Ausschüssen und Organen und Maßnahmen, 
die der Versorgung oder der Gesundheitsfürsorge der Be-
völkerung dienen. Die Teilnahme an öffentlichen Sitzun-
gen und Terminen ist nach den geltenden Vorschriften zu 
gewährleisten;

k) die Teilnahme an unaufschiebbaren gesetzlich oder sat-
zungsgemäß erforderlichen Veranstaltungen und Versamm-
lungen von Vereinen, Verbänden und Parteien sowie an 
unaufschiebbaren Betriebsversammlungen und Tarifver-
handlungen.

 Die zuständigen Behörden können auf Antrag oder von Amts 
wegen im Einzelfall weitere als die vorgenannten Gründe als 
triftig anerkennen. Die Feststellung, dass in einem Landkreis 
oder einer kreisfreien Stadt die Zahl von 100 Neuinfektionen 
mit SARS-CoV-2 der letzten sieben Tage je 100.000 Einwoh-
ner an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten ist und 
dies auf ein diffuses, nicht auf lokale Ausbrüche begrenztes 
Infektionsgeschehen zurückzuführen ist, trifft die zuständige 
Behörde durch Allgemeinverfügung im Benehmen mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit. Die Rege-
lungen sollten in der Regel solange in Kraft bleiben, bis der 
Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen binnen sieben Tagen 
auf 100.000 Einwohner für mindestens zehn aufeinanderfol-
gende Tage unterschritten worden ist.

 (3) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 
Zahl von 100 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 der letzten 
sieben Tage je 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen überschritten und ist dies auf ein diffuses, nicht auf 
lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen zurückzu-
führen, haben die zuständigen Behörden unter einer Gesamt-
bewertung der Infektionslage weitergehende Maßnahmen zu 
ergreifen. Sie können durch Allgemeinverfügung, unter Um-
ständen auch räumlich begrenzt, insbesondere

1. verschärfte Kontaktbeschränkungen sowie weitergehende 
Verpflichtungen zum Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung (OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutz-
masken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, 
zum Beispiel FFP2-Masken) sowie

2. weitergehende Verpflichtungen zur Durchführung von 
Schnell- oder Selbsttests in Bereichen, in denen die Ein-
haltung von Abstandsregeln und das konsequente Tragen 
von Mund-Nase-Bedeckungen erschwert sind,

 erlassen. Die Regelungen sollten in der Regel solange in Kraft 
bleiben, bis der Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen binnen 
sieben Tagen auf 100.000 Einwohner für mindestens zehn auf-
einanderfolgende Tage unterschritten worden ist.

 (4) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 
Zahl von 150 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 der letzten 
sieben Tage je 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen überschritten und ist dies auf ein diffuses, nicht auf 
lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen zurückzu-
führen, haben die zuständigen Behörden unter einer Gesamt-
bewertung der Infektionslage weitergehende Maßnahmen zu 
ergreifen. Sie können durch Allgemeinverfügung, unter Um-
ständen auch räumlich begrenzt, insbesondere

1. eine Einschränkung des Bewegungsradius jeder Person 
um den Wohnort oder die Unterkunft, unter dem Vorbehalt 
des Vorliegens näher, jedoch nicht abschließend zu be-
stimmender triftiger Gründe,

2. eine Beschränkung des Zugangs zu publikumsträchtigen 
Ausflugszielen, unter dem Vorbehalt des Vorliegens näher, 
jedoch nicht abschließend zu bestimmender triftiger Gründe, 

3. eine Beschränkung der Einreise in ihren Landkreis, ihre 
kreisfreie Stadt oder einen hierin näher zu bestimmenden 
räumlichen Bereich, unter dem Vorbehalt des Vorliegens 
näher, jedoch nicht abschließend zu bestimmender trifti-
ger Gründe sowie

4. Ausreisebeschränkungen, mit denen das Aufsuchen von 
solchen Einrichtungen, Verkaufsstellen, Dienstleistungs-
betrieben oder sonstigen in dieser Verordnung geregelten 
Stätten in einem anderen Landkreis oder einer anderen 
kreisfreien Stadt untersagt wird, die in ihren eigenen 
Landkreisen oder kreisfreien Städten aufgrund der Infek-
tionslage geschlossen sind,

 zu erlassen. Die zuständigen Behörden können unter Berück-
sichtigung des Infektionsgeschehens und der möglichen Fol-
gen für die Gesundheit der Bevölkerung auch andere als die 
genannten, mindestens gleich geeignete Maßnahmen durch 
Allgemeinverfügung treffen. Die Regelungen sollten in der 
Regel solange in Kraft bleiben, bis der Inzidenzwert von 150 
Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner 
für mindestens zehn aufeinanderfolgende Tage unterschritten 
worden ist. Der Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Gesundheit zur MV-Corona-Ampel ist in seiner jeweils 
gültigen Fassung zu beachten. Aufgrund von § 12 getroffene 
Regelungen bleiben unberührt.
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 (5) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 
Zahl von 150 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 der letzten sie-
ben Tage je 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen überschritten und ist dies auf ein diffuses, nicht auf loka-
le Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen zurückzuführen, 
so haben die zuständigen Behörden unter einer Gesamtbewer-
tung der Infektionslage weitergehende Maßnahmen zu ergrei-
fen. Sie können durch Allgemeinverfügung, unter Umständen 
auch räumlich begrenzt, nach einer Gesamtbewertung der In-
fektionslage die Schließung sämtlicher Verkaufsstellen des Ein-
zelhandels für Kunden anordnen, wobei hiervon der Einzelhan-
del mit dem überwiegenden Sortiment für Lebensmittel, Wo-
chenmärkte, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- und 
Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärk-
te, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräte-
akustiker, Tankstellen, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, 
Futtermittelmärkte, Blumenläden, Großhandel, Gartenbaucen-
ter sowie Buchhandlungen auszunehmen sind. Ein Verkauf mit-
tels Abholung und Lieferdiensten soll auch für geschlossene 
Verkaufsstellen gestattet sein. Nicht von der Schließung betrof-
fene Einzelhandelsbetriebe sollen beim Verkauf nicht über ihr 
bestehendes Angebotssortiment hinausgehen dürfen. Für den 
Betrieb und den Besuch der geöffneten Verkaufsstellen sowie 
die Abholung und Lieferdienste soll die Pflicht bestehen, die 
Auflagen aus Anlage 1 einzuhalten. Des Weiteren können Kos-
metik- und Nagelstudios, nicht medizinisch, therapeutisch oder 
pflegerisch notwendige Fußpflege sowie Barbiere für den Pub-
likumsverkehr geschlossen werden. Für geöffnete Betriebe und 
Einrichtungen sind geeignete verpflichtende Testerfordernisse 
(tagesaktuelle, 24 Stunden gültige COVID-19-Schnell- oder 
vor Ort vorzunehmende Selbsttests) vorzusehen. Die Regelun-
gen zu den betreffenden Maßnahmen sollten in der Regel solan-
ge in Kraft bleiben, bis der Inzidenzwert von 150 Neuinfektio-
nen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner für mindes-
tens zehn aufeinanderfolgende Tage unterschritten worden ist.

 (6) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 
Zahl von 150 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 der letzten 
sieben Tage je 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen überschritten und ist dies auf ein diffuses, nicht auf 
lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen zurückzu-
führen, gilt für diesen Landkreis oder diese kreisfreie Stadt 
abweichend von den entsprechenden bereichsspezifischen 
Regelungen dieser Verordnung Folgendes:

1. Massagepraxen, Sonnenstudios, Tattoostudios und ähnli-
che Betriebe sind für den Publikumsverkehr geschlossen; 
dies gilt auch für die mobile Erbringung dieser Dienstleis-
tungen im Reisegewerbe oder beim Kunden; für den Be-
trieb und den Besuch von Friseuren sowie für den Betrieb 
und den Besuch von Betrieben des Heilmittelbereichs be-
steht für Behandlungen die Pflicht, die Auflagen aus An-
lage 3 einzuhalten;

2. Fahrschulen, Flugschulen sowie ähnliche Einrichtungen 
werden für den Publikumsverkehr geschlossen; davon 
ausgenommen ist die Technische Prüfstelle für Fahrzeug-
prüfungen; beim Betrieb der Technischen Prüfstelle sind 
die Anlage 25 einzuhalten; das Verbot gilt nicht für Perso-
nen, die auf die Erteilung der Fahrerlaubnis zwingend und 
unaufschiebbar zum Zwecke der Berufsausübung ange-
wiesen sind; dies gilt auch für die Erteilung oder Verlän-

gerung der Fluglizenz und der Flugberechtigung; die 
zwingende Notwendigkeit und die Unaufschiebbarkeit 
sind durch den Arbeitgeber oder die Ausbildungsstätte un-
ter Angabe der konkreten Gründe zu bescheinigen; für die 
Durchführung des theoretischen und des praktischen Un-
terrichts sowie für die Abnahme der Prüfungen besteht die 
Pflicht, die Auflagen aus Anlage 25 einzuhalten;

3. Zoos, Tier- und Vogelparks und botanische Gärten sind für 
den Publikumsverkehr geschlossen;

4. kulturellen Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten so-
wie ähnlichen Einrichtungen sind geschlossen;

5. Bibliotheken und Archive sind geschlossen; davon ausge-
nommen ist die Aus- und Rückgabe im Rahmen des Leih-
betriebs, einschließlich der Fernleihe, sowie die begrenzte 
Öffnung der Bibliotheken an den Hochschulen für Studie-
rende zur Vorbereitung auf zwingend anstehende Prü-
fungstermine und zur Erstellung termingebundener Prü-
fungsleistungen; für den Leihbetrieb und die begrenzte 
Öffnung der Hochschulbibliotheken besteht die Pflicht, 
die Auflagen aus Anlage 9 einzuhalten;

6. Individualsport darf nur allein, zu zweit oder mit dem ei-
genen Hausstand auf und in allen öffentlichen und priva-
ten Sportanlagen betrieben werden;

7. Veranstaltungen, die der beruflichen Orientierung dienen 
sind untersagt.

 Die Feststellung, dass in einem Landkreis oder einer kreisfrei-
en Stadt die Zahl von 150 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 
der letzten sieben Tage je 100.000 Einwohner an drei aufein-
anderfolgenden Tagen überschritten ist und dies auf ein diffu-
ses, nicht auf lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgesche-
hen zurückzuführen ist, trifft die zuständige Behörde durch 
Allgemeinverfügung im Benehmen mit dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit. Die Regelungen sollten in 
der Regel solange in Kraft bleiben, bis der Inzidenzwert von 
150 Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Ein-
wohner für mindestens zehn aufeinanderfolgende Tage unter-
schritten worden ist.“

9. § 13a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Sätze 4 bis 9 werden wie folgt gefasst: 

 „Die Hygiene- und Sicherheitskonzepte haben für die 
durch diesen Absatz ermöglichten Öffnungsschritte ge-
eignete verpflichtende Testerfordernisse (tagesaktuelle, 
24 Stunden gültige COVID-19-Schnell- oder vor Ort vor-
zunehmende Selbsttests) vorzusehen sowie geeignete Vor-
kehrungen zu enthalten, um eine Wahrnehmung der geöff-
neten Angebote durch Personen aus anderen Landkreisen 
und kreisfreien Städten, in denen die fraglichen Einrich-
tungen weiterhin geschlossen sind, zu verhindern. Den 
Verantwortlichen der betreffenden Einrichtungen, Ver-
kaufsstellen, Dienstleistungsbetrieben oder sonstigen von 
den Lockerungsmaßnahmen erfassten Stätten ist eine 
diesbezügliche Kontrollpflicht aufzuerlegen; Einwohne-
rinnen und Einwohnern aus anderen Landkreisen und 
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kreisfreien Städten ist das Aufsuchen und die Inanspruch-
nahme der vorstehend bezeichneten Angebote bei Rege-
lung von Ausnahmen zu untersagen. Die Hygiene- und 
Sicherheitskonzepte der in Satz 1 genannten Einrichtun-
gen haben eine verpflichtende Dokumentation zur Kon-
taktnachverfolgung zu enthalten. Die Landkreise und 
kreisfreien Städte dürfen in der Allgemeinverfügung die 
Pflicht zur Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung 
auf diese Einrichtungen erweitern, soweit das Infektions-
geschehen dies erfordert. Dabei ist sicherzustellen, dass 
die in den Anlagen genannten Anforderungen an die Da-
tenverarbeitung zu Zweckbestimmung, Vertraulichkeit 
und Transparenz gewährleistet sind. Die verpflichtende 
Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll in elek-
tronischer Form landeseinheitlich mittels LUCA-App er-
folgen.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a) Landkreise oder kreisfreie Städte, die vor dem 29. 
März 2021 eine Maßnahme zur regionalen Lockerung 
nach Absatz 1 angeordnet haben, können diese bis längs-
tens 5. April 2021 aufrechterhalten.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „durch Allge-
meinverfügung“ die Wörter „bei Regelung von Test-
erfordernissen“ eingefügt.

bb) Die Sätze 4 bis 6 werden wie folgt gefasst und Satz 7 
wird gestrichen: 

 „Die Hygiene- und Sicherheitskonzepte für die durch 
diesen Absatz ermöglichten Öffnungsschritte haben 
geeignete verpflichtende Testerfordernisse (tagesak-
tuelle, 24 Stunden gültige COVID-19- Schnell- oder 
vor Ort vorzunehmende Selbsttests) vorzusehen so-
wie geeignete Vorkehrungen zu enthalten, um eine 
Wahrnehmung der geöffneten Angebote durch Perso-
nen aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten, 
in denen die fraglichen Einrichtungen weiterhin ge-
schlossen sind, zu verhindern. Den Verantwortlichen 
der betreffenden Einrichtungen, Verkaufsstellen, 
Dienstleistungsbetriebe oder sonstigen von den Lo-
ckerungsmaßnahmen erfassten Stätten ist eine dies-
bezügliche Kontrollpflicht aufzuerlegen; Einwohne-
rinnen und Einwohnern aus anderen Landkreisen und 
kreisfreien Städten ist das Aufsuchen und die Inan-
spruchnahme der vorstehend bezeichneten Angebote 
bei Regelung von Ausnahmen zu untersagen. Die 
verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachver-
folgung soll in elektronischer Form landeseinheitlich 
mittels LUCA-App erfolgen.“

10. § 13b wird wie folgt gefasst: 

„§ 13b 
Möglichkeiten für Modellprojekte im Testlauf

 (1) In Landkreisen und kreisfreien Städten können die zustän-
digen Behörden im Einvernehmen mit dem Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit über die in § 13a vorgese-
henen Lockerungsmaßnahmen hinaus jeweils ein Modellpro-
jekt, gegebenenfalls auch örtlich begrenzt, weitergehende, 
zeitlich befristete Lockerungen in durch diese Verordnung 
geregelten Bereichen im Einzelfall genehmigen (Testlauf). 
Die Landkreise und kreisfreien Städte können auf ein Model-
projekt begrenzt an diesem Testlauf teilnehmen. Nach Ab-
schluss des Modellprojekts hat eine Auswertung des Modell-
projekts mit allen an dem Testlauf Beteiligten, insbesondere 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
Mecklenburg-Vorpommern, stattzufinden. Die Ergebnisse der 
Auswertung sind zu dokumentieren.

 (2) Der Zulassung von Modellprojekten nach Absatz 1 hat ein 
ordnungsgemäßes Auswahlverfahren voranzugehen, welches 
durch die zuständigen Behörden festzulegen ist. Modellpro-
jekte sollen der Entwicklung neuer Strategien der Pandemie-
bekämpfung im Rahmen von Hygiene- und Sicherheitskon-
zepten und dabei insbesondere der Erprobung von Corona-
Testkonzepten dienen. Es sind bereits im Rahmen des Aus-
wahlverfahrens geeignete Sicherheits- und Hygienekonzepte 
der zuständigen Behörde vorzulegen. Modellprojekte sind 
nach wissenschaftlichen Grundsätzen fachlich zu begleiten. 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit kann 
weitere Einzelheiten zu den Projektvoraussetzungen, Projekt-
zielen und der Projektdurchführung durch Erlass regeln. 

 (3) Die Sicherheits- und Hygienekonzepte der Projektträger be-
dürfen vor Projektbeginn einer Zustimmung der zustän digen 
Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 Infek tions-
schutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Hierbei 
sollen insbesondere die entsprechenden Auflagen der in dieser 
Verordnung geregelten Anlagen Berücksichtigung finden. Für 
den Betrieb und den Besuch der nach Absatz 1 geöffneten 
 Einrichtungen sind die abgestimmten und genehmigten Sicher-
heits- und Hygienekonzepte umzusetzen und einzuhalten. Die 
vorzulegenden Hygiene- und Sicherheitskonzepte müssen ins-
besondere geeignete Vorkehrungen für eine wirksame Steue-
rung des Zulaufs und für eine wirksame Steuerung der Wahr-
nehmung des im Testlauf geöffneten Angebots enthalten. Die 
Hygiene- und Sicherheitskonzepte für die durch Absatz 1 er-
möglichten Öffnungsschritte haben sowohl geeignete ver-
pflichtende Testerfordernisse (tagesaktuelle, 24 Stunden gültige 
COVID-19-Schnell- oder vor Ort vorzunehmende Selbsttests) 
als auch eine verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnach-
verfolgung vorzusehen. Für die Dokumentation ist sicherzustel-
len, dass die in den Anlagen genannten Anforderungen an die 
Datenverarbeitung zu Zweckbestimmung, Vertraulichkeit und 
Transparenz gewährleistet sind. Diese kann auch in elektroni-
scher Form, zum Beispiel mittels einer speziellen Anwendungs-
software (App) erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die Daten 
datenschutzkonform erfasst, die Erreichbarkeit der Kontaktper-
sonen hinreichend präzise dokumentiert, und die Daten im Fal-
le des Infektionsgeschehens unmittelbar dem zuständigen Ge-
sundheitsamt in einer für dieses geeigneten Art und Weise zur 
Verfügung gestellt werden. Sie soll in elektronischer Form lan-
deseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen.“

11. In § 14 Absatz 2 wird die Angabe „31. März 2021“ durch die 
Angabe „18. April 2021“ ersetzt.
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12. Das Anlagenverzeichnis wird in Nummer 3 wie folgt geändert: 

Die Spalte „Anlage gilt für“ wird wie folgt gefasst: 

 Betriebe des Heilmittelbereiches 

 körpernahe Dienstleistungen 

 

13. In Anlage 1 Abschnitt IV Ziffer 3, 

in Anlage 3 Ziffer 3,  

in Anlage 7 Abschnitt III Ziffer 2,  

in Anlage 8 Abschnitt I Ziffer 8, 

in Anlage 9 Abschnitt I Ziffer 8, 

in Anlage 10 Abschnitt I Ziffer 3, 

in Anlage 13 Ziffer 5, 

 in Anlage 21 Ziffer 4, 

in Anlage 25 Ziffer 2 und Abschnitt II Ziffer 3,  

in Anlage 28 Abschnitt I Ziffer 6,  

in Anlage 29 Abschnitt I Ziffer 3, 

in Anlage 34 Abschnitt I Ziffer 3,  

in Anlage 35 Ziffer 3,  

in Anlage 36 Abschnitt I Ziffer 3, 

in Anlage 37 Abschnitt I Ziffer 4 und Abschnitt III Ziffer 7,  

in Anlage 39 Abschnitt I Ziffer 6 und Abschnitt III Ziffer 3 Buchstabe e,  

in Anlage 40 Abschnitt I Ziffer 8, 

in Anlage 42 Ziffer 1 und 

in Anlage 43 Ziffer 1 

werden jeweils Satz 10 und im letzten Satz die Wörter „ , sobald verfügbar, “ 

gestrichen sowie folgender Satz angefügt: 

„Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen.“ 

 
14. In Anlage 1 Abschnitt IV wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Ziffer 2 wird folgende Ziffer 3 angefügt: 

  „3. Der Einkauf nach Terminvereinbarung für geschlossene 

 Verkaufsstellen des Einzelhandels ist nur für solche Kundinnen oder 

 Kunden zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-

 Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, 

 wenn dieser  vor maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und noch 
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 geeignet ist, den Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu 

 führen.“ 

 b) Die bisherigen Ziffern 3 bis 8 werden die Ziffern 4 bis 9. 
 

15. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift der Anlage 3 wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 3 zu § 2 Absatz 3  

 

Auflagen für Betriebe des Heilmittelbereiches und körpernahe 

Dienstleistungen“ 

b) Ziffer 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5). Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen ist nur für solche 

Kundinnen oder Kunden zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives 

COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein 

Test, wenn dieser vor maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und noch 

geeignet ist, den Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu 

führen. Satz 1 gilt nicht für medizinisch notwendige Leistungen von 

Betrieben des Heilmittelbereiches.“ 
 

16. In Anlage 8 Abschnitt I wird folgende Ziffer 9 angefügt: 

„9. Der Besuch ist nur für solche Besucherinnen und Besucher zulässig, die 

über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis 

verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 24 Stunden 

vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den Nachweis über das 

Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“ 

 

17. Anlage 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„Für Ensembles in Theatern und Orchestern sind grundsätzlich die SARS-CoV-

2-Arbeitsschutzstandards der VBG mit Empfehlungen für die Branche „Bühnen 

und Studios“ zu berücksichtigen.“  

 

18. In Anlage 21 wird folgende Ziffer 7 angefügt: 

„7. Der vereinsbasierte Trainingsbetrieb im Kinder- und Jugendsport im Freien 

in allen Sportarten bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres ist nur für Personen 

zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder 

Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 
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24 Stunden vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den Nachweis über 

das Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“ 
 

19. Anlage 25 Abschnitt II Ziffer 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Eine Inanspruchnahme von Leistungen ist nur für solche Personen zulässig, 

die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-

Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 24 

Stunden vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den Nachweis über das 

Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“ 

 

20. In Anlage 29 Abschnitt I wird folgende Ziffer 13 angefügt: 

„13. Der Besuch der Veranstaltungen ist nur für solche Personen zulässig, die 

über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis 

verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn dieser vor maximal 24 Stunden 

vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den Nachweis über das 

Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“ 

 

21. In Anlage 34 Abschnitt I wird folgende Ziffer 17 angefügt: 

„17. Eine Inanspruchnahme von Beherbergungsleistungen ist nur für solche 

Personen zulässig, die bei Anreise über ein tagesaktuelles negatives COVID-

19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn 

dieser vor maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den 

Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“ 

 

22. Anlage 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Abschnitt I wird folgende Ziffer 6 angefügt: 

„6. Eine Inanspruchnahme der aufgeführten Veranstaltungen ist nur für 

solche Personen zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-

19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, 

wenn dieser vor maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und noch 

geeignet ist, den Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu 

führen.“ 

b) In Abschnitt III Nummer 6 Buchstabe d werden die Wörter „ihrem 

Klassenverband“ durch die Wörter „ihrer Lerngruppe“ ersetzt.  

 

23. In Anlage 40 Abschnitt I wird folgende Ziffer 11 angefügt: 
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„11. Die Teilnahme an den Veranstaltungen und Versammlungen ist nur für 

solche Personen zulässig, die über ein tagesaktuelles negatives COVID-19-

Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis verfügen; tagesaktuell ist ein Test, wenn 

dieser vor maximal 24 Stunden vorgenommen wurde und noch geeignet ist, den 

Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion zu führen.“ 
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Artikel 2 
Neunte Änderung der 2. SARS-CoV-2-Quarantäne-VO2

Die 2. SARS-CoV-2-Quarantäne-VO vom 28. November 2020 
(GVOBl. M-V S. 1249), die zuletzt durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 18. März 2021 (GVOBl. M-V S. 258) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt gefasst: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 „(3) Von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 
sind bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygiene-
konzepte ebenfalls nicht erfasst 

1. Personen nach § 54a Infektionsschutzgesetz,

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des 
NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der NATO-
Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und 
des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen 
Zwecken nach Deutschland einreisen oder dorthin zu-
rückkehren.“

b) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Absatz 2 gilt“ durch die 
Wörter „Absatz 2 und 3 gelten“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die An-
gabe „Absatz 2 und 3“ ersetzt.

c) In Absatz 10 werden die Wörter „Absatz 2 gilt“ durch die 
Wörter „Absatz 2 und 3 gelten“ ersetzt.

2. In § 4 Absatz 1 Nummer 11 werden die Wörter „nach einem 
positivem PoC-Antigentestung oder auf Grundlage“ durch die 
Wörter „nach einem positiven PoC-Antigentest-Ergebnis oder 
nach“ ersetzt.

3. In § 6 Absatz 2 wird die Angabe „31. März 2021“ durch die 
Angabe „18. April 2021“ ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 29. März 2021 in Kraft.

_____ 
2 Ändert VO vom 28. November 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. B 2126 - 13 - 32

Schwerin, den 27. März 2021
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